
B e g r ii n d u n g

zum Änderungsplan 111 zum rechtskräftigen Bebauungsplan "Am
Soinmerbach" der Ortsgeinei.nde Wei.senheim am Berg, genehmigt mi.t
Verfügung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim in Neustadt/Weinstr
vom 30.1.1979, Az.: 610--13/6/Weibe-4/KI-'rh.

Der Bebauungsplan ''Am Sommerbach" der Ortsgemeinde Wei.senheim am
Berg, der am 30.1.1979 genehmigt wurde, gehe ctuf Entwürfe aus deinJahre 19 7 1 zurück

Der Änderungsplan ll mill genehmi.glen Bebauungsplan "Am Sommerbach"
wurde mi.t Verfügung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vom 19.4.1983,
Az. : 610-13/63-05/WEIBE-S/KI,genehmigt

Der Änderungsplan ll bei.nhaltet verkehrsberuhigende blaßnahmen. wie
z .B . Straßenbrei.tenreduzierung

Aufgrund der zahlreichen Änderungs- und ErgänzungswÜnsche von
Anl i.eiern v/erde vom Rat: der Ortsgemeinde Melsenheim äm Berg i.n
sei.ner si-tzung am 23.04.86 die Aufstellung eines Änderungsplans lll
zuirt genehnti.glen Bebauungsplan "Am Sommerbacli" beschlossen

Di-e besch].ossenen Änderungen und Ergänzungen (Art und Maß der bau
l i.chen Nutzung, Erwei.terung der iiberbaubaren Fläche. Änderungen
der Festsetzungen der Dachgestaltung etc.) sind i.m vorn.elenden
Änderungsp]-an 111 zum genehmi.sten Bebauungsplan "Am Sominerbach''
planungs rechtli.ch erfaßt

Der Umfang der beschlossenen Änderungen ist aus der dieser
Begründung bei.gerügten Aufste].lung zu ersehen.

Weisenheim am Berg, den 15.07.1986
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Der Bebauungsplan "/\m Sorninerbach ist wie folge geändert
l Grundstück FI . -Nr . 1 825/1 2 .

Das J.m Bebauungsplan zur Straße hin angebrachte Parallelzeichen
ent,rfä]]t. Das Para]].elzeictien ist zur nördlichen Grundst:iicks-
grenze hin anzubringen. Somit kann das noch zu erstellencle Hohn
gebäude parallel zur nördlichen Grundstücksgrenze erriclltet
werden. Di.e Parallelzeichen sind Überall dort. wo Schrägwink-
l igkeit vorliegt. zu ändern .

2 Grundstück FI . -Nr. 1 74 S/lO
Für das neugebildete Grundstück FI-Nr. 1745/10 wird als Art
der Nutzung "landwirtschafitliche Fläche( landwirtschaftliche
Nutzung ) " festgesetzt

3 Grundstück FI . -Nr. 1 828/8
Die iiberbaubare Fläche beim Grundstück Flv-NF. 1828/8
wird um 7 m bis an die nördli.che Grundst:ücksgrenze er-
weitert. Im gleichen Zuge wird die iiberbaubare Fläche
im Süden um S m gekürzt. Es entsteht somit eine iiber-
baubare Fläche an nördlicher .Grundstücksgrenze von 22 m'i' i n rn

f'n

4 Grundstück FI.-Nr. 2062/11,.2062/12 und 2062/13
Beim Bauplatz Flur Nr. 2062/8 wird die iiberbaubare Fläche
in östlicher Richtung um S m erweitert
Der Garagenstellplatz FI.-Nr. 2062/9 in der Süd-ost-Ecke,
def J:iir das llinterlieger-Grundstück FI.-Nr. 2.062/7 .vorge-sehen ist . . entfä] ].t
Die Garage kann auf diesem Grundstück errichtet werden.
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Dachaufbauten si.nd nicht zulässi.g

{
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Grundstück F]-.-Nr. 1819/9 bleibt. wie zur Zeit vermessen
und.im VN 8/81 ausgewiesen, bestehen.
Di.e iiberbaubare Fläclle wird bis 3 m nördlich, 3 h
zur westlichen und 4 m zur südlichen Grundstücksgrenzee rwe i te r t
In der S(id-Ost-Ecke des Grundst(ickes ist ein Stell- bzw
Garagenplatz auszuweisen .

7 Grundstücke FI.-Nr. 1628/5, 1628/9. 1629/14. 1694 und 1693
Der Geltungsbereich des Bebauungspl.anis "/\in Son\merbacll"
wird um di.e Grundstücke FI--Nr. 1629/14. 1694 und 1693
e rwex ter t
Für den Berti.ch der Grundst:(ecke FI.-Nrn. 1628/5'. 1628/9.
1629/14, 1694 und 1693 wird eine gescl\lossene Bauweise
zugelassen. Das fian der l)aulicllen Nützunq wird dahingel)end
geärlderl, daß 60 t der Grundstücksrläcl\en überbaut .werden
können



8

9

Im Bebauungsgebiet
deckung zuqe] assen

/\m Sornmerbach" wird naturrote Dachein

l=iir das Get)i.et östlicll der Johannes-Orte:enl)unger'Sera'Be,
südl i.cl) der Straße "/\m r4alll.st:ein", nördlich der Griinanlaqe
und westlich der Grundstücke F]..-Nrn. 182S/5, ]825/6.
182S/7 und 182S/8 wird als Maß der l)aulicllen Nut:dung ein
Voll.geschoß und ein anrecllenbares Dacllgesclloß (l.l i ID)
z ug e ]. a s s e n .

10 Grundstück F]. . -Nr. 1 789/6
Di.e Süd-Ost:-l;cke des Grundstücks FI.-Nr. 1789/6 wird wie
bei dem südlich davon gelegenen Grundstück 1792/8 abgb--
rundet
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Die überbaubare Fläche an der Westseite der Straße "Neuweg"
wird von 7,0 m l)is auf 2,SO an die Straße herangeführtr'3
Bei FI .-Nr. 1624/10 wird die iiberbaubare Fläche auf der
llesLseite so erweitert. daß eine Garage erriclltet werden
kann .

13 Die Grundstücke FI.-Nr. 1803/13 und 1803/14 werden nach
Westen hin so weit vergrößert. bi.s di.e westliche Grund-
stücksgrenze mit äen Grenzen der südlich angrenzenden
Grundstücke eine Flucht bildet

14 Bei. den Grundstücken flr Gemeinschaftsgaragen wird .im
Abstand von S m von der vorderen Grundstücksgrenze
ein Baulinie festge]-egt. tliervon ausgenommen sind die
Grundstücke air Gemeinschaftëga.ragen "Auf'm.Kies'.! Fll-Nr
1803/16 - 21)
Bei diesen Grundstücken wird die Baulini.e so festgelegt,
daß von der Stidgrenze aus.eine Garagentiefe von ll m
möglich ist

15 Ziff. ll.S der zusätze i.chen textlichen Fëstsetzungen er
hält "folgende Fassung :

Gemei.nschaftsgaragen sind mit Flachdächern zu versehen.
Die zulässige höhe der Garagen richtet sich nach den
Vorschriften der Landesbauordnung (2.80m). Gemein-
schaEtstellplätze und Stellflächen VOF Gemeinschafts-
garagen si.nd jeweils einheitl i.ch mit Rasengittersteinen
oder BetonEormst:einpf].astor anzulegen.

16 Die tVendeplätze in der Ludwig-Seibel-Straße an der Abzwei
dung zur Georg-Lehmann-Straße und in der Grünzone an der
Johann-Orttenburqer-Straße entflal}.en. Die Flächen werden
a].s Parkt)].atze ausgewiesen.

17 Beim Grurldstiick FI.-Nr. 1828/8 wi.rd die überm)aubare Fläcl)e
um die zur Err
Nord -Os ten h i n


